
wenn es sich um eine Wohnung oder ein Haus im Inland, in 
der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschafts-
raum handelt, das dem gemeinsamen Wohnen dient. 

Der Wert des Familienheims ist nicht relevant, wenn es um 
eine Steuerbefreiung geht. Es lassen sich also auch sehr 
wertvolle Immobilien schenkungsteuer- bzw. erbschaft-
steuerfrei übertragen. Aufpassen muss man, wenn sich das 
Familienheim auf einem Grundstück befindet, das in mehre-
re Flurstücke unterteilt ist. Laut Rechtsprechung ist nur das 
Flurstück begünstigt, auf dem sich das Familienheim tat-
sächlich befindet. Im Zweifelsfall ist es daher ratsam, einzel-
ne Flurstücke zu einem einzigen Flurstück zusammenfas-
sen zu lassen.

Gilt die steuerliche Begünstigung auch für den Zweitwohn-
sitz? Wie verhält es sich, wenn jemand mehrere Wohnsitze 
hat? 
Udwari: Nur der Hauptwohnsitz begründet regelmäßig 
das Familienheim und ist von der Steuerbefreiung erfasst. 
Hauptwohnsitz im steuerlichen Sinne ist die Wohnung des 
Lebensmittelpunkts. Der Zweitwohnsitz, der nicht Lebens-
mittelpunkt ist, ist für Erbschaft und Schenkung nicht steu-
erlich begünstigt. Die Übertragung einer solchen Immobilie 
unterliegt der regulären Erbschaft- und Schenkungsteuer. 

Die Regelung, was mit dem eigenen Haus oder der eige-
nen Wohnung nach dem Tod geschehen soll, kann Eltern 
in der praktischen Planung Kopfzerbrechen bereiten. In 
rechtlicher und steuerlicher Hinsicht bietet das „Fami-
lienheim“ aber großes Gestaltungspotenzial. 

Frau Dammertz, Herr Udwari, was ist unter dem Begriff 
„Familienheim“ zu verstehen und welche Richtlinien bzw. 
Regelungen sind für ein Familienheim zu beachten?
Udwari: Zivilrechtlich ist der Begriff „Familienheim“ nicht 
definiert, er ist aber unter anderem im Pflichtteilsrecht re-
levant. Man versteht hierunter eine Immobilie, die von den 
Familienmitgliedern selbst bewohnt wird. Das Erbschaft- 
und Schenkungsteuergesetz begünstigt das Vererben und 
Verschenken des Familienheims. Deswegen ist der Begriff 
in den Erbschaftsteuerrichtlinien enger gefasst und setzt 
voraus, dass das Familienheim als Lebensmittelpunkt ge-
nutzt wird.

Was sind die Vorteile des Familienheims in der Nachfol-
geplanung? 
Dammertz: Das Familienheim kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen von der Erbschaftsteuer bzw. von der Schen-
kungsteuer befreit sein. Die steuerliche Begünstigung für 
das Familienheim kann in Anspruch genommen werden, 
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Ein Ferienhaus, das tatsächlich nur für Ferienaufenthalte 
genutzt wird, ist nach diesen steuerlichen Maßstäben auch 
kein Lebensmittelpunkt und wird daher wie ein Zweitwohn-
sitz behandelt. Aus diesem Grund sind Schenkung und Erb-
schaft einer Ferienimmobilie nicht steuerlich begünstigt. 

Wie ist es mit einem Familienheim, das sich außerhalb der 
EU befindet – etwa in der Schweiz?
Dammertz: Die steuerliche Begünstigung für das Familien-
heim gilt grundsätzlich für Immobilien im Inland, in der 
Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum. 
Nicht erfasst sind somit Immobilien, die sich außerhalb die-
ser Gebiete befinden – etwa in der Schweiz, in Großbritan-
nien (nach dem Brexit) oder in den USA. Aus Sicht der Nach-
folgeplanung ist es daher dringend zu empfehlen, derartige 
Immobilien besonders sorgfältig in die steuerliche Gestal-
tung einzubinden. 

Die zehnprozentige Steuerbefreiung für vermieteten Grund-
besitz wurde inzwischen auch auf Immobilien in Dritt-
staaten ausgeweitet. Voraussetzung ist lediglich, dass das 
betroffene Land mit den deutschen Steuerbehörden einen 
ausreichenden Informationsaustausch pflegt. Unter Um-
ständen wird die Steuerbefreiung für das Familienheim in 
Zukunft in ähnlicher Weise auf Drittstaaten ausgeweitet. 
Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben existiert aber bisher 
nicht. 

Gibt es Unterschiede, die bei einer Verschenkung oder der 
Vererbung des Familienheims beachtet werden müssen? 
Udwari: Die steuerlichen Rahmenbedingungen für die be-
günstige Übertragung des Familienheims sind im Erbfall 
und bei einer Schenkung unterschiedlich.
Im Erbfall kann das Familienheim erbschaftsteuerfrei auf 
den überlebenden Ehepartner übergehen, wenn der Erblas-
ser das Familienheim bis zu seinem Tod selbst genutzt hat 
und der Erbe es weiterhin für mindestens zehn Jahre selbst 
als Hauptwohnsitz nutzt. Die Verpflichtung zur weiteren Nut-
zung für zehn Jahre fällt lediglich dann weg, wenn der über-
lebende Ehegatte durch zwingende Gründe von der Nutzung 
abgehalten wird, beispielsweise bei Pflegebedürftigkeit. 
Diese Selbstnutzung muss dem Finanzamt dargelegt wer-
den können, zum Beispiel durch eine Meldebescheinigung, 
Stromrechnungen etc.

Auch die Vererbung an die eigenen Kinder ist steuerfrei. Hier 
kommt zur zehnjährigen Selbstnutzung jedoch hinzu, dass 
das Familienheim nicht mehr als 200 m² Fläche haben darf. 
Bei einer Fläche von über 200 m² erfolgt die Steuerbefreiung 
begrenzt auf 200 m², also lediglich anteilig für den Gesamt-
wert der Immobilie. Die Flächenbegrenzung gilt pro Erbfall 
– das heißt, wenn mehrere Kinder erben, erhöht sich die Ma-
ximalfläche nicht. Die Kinder, die im Erbfall typischerweise 
bereits erwachsen sind, müssen für den Erhalt der Steuerbe-
freiung unverzüglich in das Familienheim einziehen.
Das Familienheim kann auch bereits zu Lebzeiten dem Ehe-

gatten schenkungsteuerfrei geschenkt werden. Eine lebzei-
tige Schenkung an die Kinder ist nicht steuerbefreit.

Welche Vorteile greifen, wenn das Familienheim lebzeitig 
übertragen wird?
Dammertz: In diesem Fall gilt keine Verpflichtung zur zehn-
jährigen Nachnutzung wie im Erbfall. Es ist möglich, dem 
Ehegatten lebzeitig mehrere Familienheime nacheinander 
zu schenken, wenn die Immobilien vorher jeweils den Le-
bensmittelpunkt dargestellt haben. 
Durch die Steuerbefreiung werden die persönlichen Freibe-
träge bei der Erbschaftsteuer nicht verbraucht und können 
für anderes Vermögen genutzt werden. Je nach Wert des Fa-
milienheims kann die Erbschaftsteuerbelastung so in er-
heblichem Umfang reduziert werden.

Was ist zu beachten, wenn die Behaltefrist nicht eingehal-
ten werden kann?
Dammertz: Der vorzeitige Auszug aus dem Familienheim 
ist dem Finanzamt unverzüglich anzuzeigen. Die gewährte 
Steuerbegünstigung fällt dann in voller Höhe rückwirkend 
weg, auch wenn der Auszug im neunten Jahr nach dem Erb-
fall erfolgt. Eine zeitanteilig zu gewährende Steuerbegüns-
tigung gibt es nicht. Es können nun noch die persönlichen 
Freibeträge in Anspruch genommen werden, um die Steuer-
last zu senken. Das Unterlassen der Steueranzeige stellt eine 
Steuerhinterziehung dar, so dass hierauf ein besonderes Au-
genvermerk gerichtet werden sollte. Vor jedem vorschnellen 
Handeln sollte der Steuerberater konsultiert werden.

Welche Vorteile hat die Familien-GbR und welche Heraus-
forderungen kann sie in Bezug auf das Familienheim mit 
sich bringen? 
Udwari: Die Struktur der Familien-GbR ermöglicht es, das 
Familienheim auch langfristig über mehrere Generationen 
in der Familie zu erhalten und die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer durch vorherige Planung zu reduzieren. Das ist 
insbesondere ein Ansatz, wenn jemand bereits zu Lebzeiten 
die Kinder an der Immobilie beteiligen möchte, obwohl die 
Schenkung des Familienheims an die Kinder nicht eigens 
steuerlich begünstigt ist. Die „Verpackung“ des Familien-
heims in eine Personengesellschaft ermöglicht es, scheib-
chenweise Anteile am Wert der Immobilie zu übertragen und 
so zum Beispiel mehrfach die Schenkungsteuerfreibeträge 
auszunutzen. Zudem kann die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts, also die GbR, die gemeinsame Verwaltung des Fami-
lienheims durch die Familienmitglieder erleichtern. Über die 
Verwaltung können genaue Regelungen im Gesellschafts-
vertrag getroffen werden. Zu beachten ist, dass der Gesell-
schaftsvertrag möglichst genaue und detaillierte Pflichten 
der Gesellschafter in Bezug auf die Verwaltung und die Nut-
zung des Familienheims beinhaltet. Die Übertragung von 
GbR-Anteilen ist nicht notariell beurkundungspflichtig (im 
Gegensatz zu der Übertragung von unmittelbar gehaltenem 
Grundbesitz). Somit können die Anteile an der GbR einfacher 
und kostengünstiger übertragen werden.
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Inzwischen hat das Finanzgericht München ent-
schieden, dass die Steuerbefreiung auch für ein Fa-
milienheim gilt, welches über eine GbR gehalten wird. 
Das Thema ist aktuell in nächster Instanz vor dem 
Bundesfinanzhof anhängig. Das heißt, eine völlige 
Rechtssicherheit gibt es zu dieser Frage noch nicht. 

Gibt es auch andere Gestaltungsmöglichkeiten?
Dammertz: Ja, es gibt noch die sogenannte Fami-
lienheimschaukel. Bei dieser wird das Familienheim 
vom vermögenden Ehegatten an den weniger vermö-
genden Ehegatten verschenkt und anschließend von 
diesem wieder zurückverkauft. Der Kaufpreis führt 
zu einer schenkungsteuer-, einkommensteuer- und 
grunderwerbsteuerfreien Vermögensverschiebung. 
Hier ist zu beachten, dass es eine Schamfrist zur Ver-
meidung eines Gestaltungsmissbrauchs gibt und 
die Urkunden keine Verpflichtung zur Weiterüber-
tragung beinhalten dürfen. Durch den Rückkauf der 
geschenkten Immobilie erhält der verkaufende Ehe-
gatte quasi den Kaufpreis der Immobilie schenkung-
steuerfrei. Wichtig ist in diesem Fall, dass der Verkauf 
der Immobilie außerhalb der Spekulationsfrist liegt . 
Denn es handelt sich dabei um ein reguläres Veräu-
ßerungsgeschäft, welches Einkommensteuer auslö-
sen kann. Es fällt keine Grunderwerbsteuer an, da der 
Grundstückserwerb durch den Ehegatten des Veräu-
ßerers von der Grunderwerbsteuer ausgenommen ist.

Gibt es Nachteile bei der Familienheimschaukel?
Udwari: Ja, die Familienheimschaukel reduziert den 
späteren Zugewinnausgleichsanspruch des weni-
ger vermögenden Ehegatten, denn Schenkungen an 
den Ehegatten werden bei der Berechnung des Zu-
gewinnausgleichsanspruchs mindernd berücksich-
tigt. Bei Ehepaaren, welche in Gütertrennung leben, 
spielen die Überlegungen zum Zugewinnausgleichs-
anspruch beispielsweise keine Rolle, da es in diesem 
Fall keinen Ausgleichsanspruch gibt. 

Die Schenkung und der Verkauf von Grundbesitz sind 
in Deutschland notariell beurkundungspflichtig. Das 
heißt, es fallen in jedem Fall Notargebühren an, wel-
che sich am Wert der Immobilie orientieren. 

Wie wird das Familienheim im Falle einer Trennung 
oder Scheidung rechtlich und steuerlich behandelt? 
Dammertz: Im Falle einer Scheidung ist zunächst zu 
unterscheiden, ob das Familienheim beiden Ehegat-
ten gehört oder lediglich einem von beiden. Steuer-
lich relevant ist das Familienheim bei der Ermitt-
lung des Zugewinnausgleichsanspruchs und bei 
der Vermögensauseinandersetzung. Sofern das Fa-
milienheim nur einem Ehegatten gehört und wäh-
rend der Ehe angeschafft wurde, erhöht der gemei-
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ne Wert des Grundstücks den Zugewinn des einen 
Ehegatten und somit den Zugewinnausgleichsan-
spruch des anderen Ehegatten.
Die Erfüllung des Zugewinnausgleichsanspruchs 
ist grundsätzlich schenkungsteuerfrei. Es kann aber 
Einkommensteuer anfallen, da es sich einkommen-
steuerlich um ein Veräußerungsgeschäft handelt. 
Vor Erfüllung des Ausgleichsanspruchs ist deshalb 
zu prüfen, vor wie vielen Jahren die Immobilie ange-
schafft wurde. Gleiches gilt, wenn im Rahmen einer 
Scheidung der Immobilienbesitz getauscht wird.

Wie kann man verhindern, dass das Familienheim 
durch eine Erbauseinandersetzung verkauft wer-
den muss?
Dammertz: Auch hier gibt es verschiedene Gestal-
tungsmöglichkeiten, beispielweise eine Teilungsan-
ordnung im Testament. In dieser kann der Erblasser 
bestimmen, dass das Familienheim einem bestimm-
ten Erben zugewiesen wird, ohne dass dieser eine 
Ausgleichszahlung an die anderen Erben leisten 
muss. Eine weitere Möglichkeit ist die Einrichtung 
eines Vorausvermächtnisses. Hierbei wird das Fami-
lienheim einem Erben als Vermächtnis zugewiesen, 
wodurch dieser das Recht erhält, das Familienheim 
zu übernehmen, ohne dass es Teil der allgemeinen 
Erbauseinandersetzung wird. 

Und wie kann man verhindern, dass das Familien-
heim durch Pflichtteilsansprüche gefährdet wird? 
Udwari: Die Übertragung des Familienheims insge-
samt kann natürlich Pflichtteilsansprüche auslösen, 
wenn sie nicht an alle gesetzlichen Erben gemäß de-
ren Erbquote erfolgt. Eine Möglichkeit, solche Ansprü-
che zu vermeiden, besteht natürlich darin, rechtzeitig 
einen Pflichtteilsverzicht zu vereinbaren. Der Verzicht 
erfordert freilich die Mitwirkung des betroffenen Kin-
des bzw. Abkömmlings oder Ehegatten. Eine weitere 
Möglichkeit ist die frühzeitige Übertragung des Fa-
milienheims zu Lebzeiten des Erblassers. Durch eine 
Schenkung des Familienheims an die zukünftigen 
Erben kann die Immobilie aus dem Nachlass her-
ausgenommen werden, sodass sie nicht mehr den 
Pflichtteilsansprüchen unterliegt. Es ist jedoch wich-
tig, dass diese Schenkung mindestens zehn Jahre vor 
dem Tod des Erblassers erfolgt, um eine vollständige 
Befreiung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen zu 
erreichen. Hierfür muss die Schenkung allerdings 
ohne Nießbrauchvorbehalt oder Wohnrecht für den 
Schenker erfolgen, es sei denn, es handelt sich um 
eine Immobilie mit mehreren abgeschlossenen Woh-
nungen. 

Was passiert, wenn mehrere Kinder erben und nur 
eines darin wohnen möchte?

Dammertz: Wenn mehrere Kinder erben und nur eines im 
Familienheim wohnen möchte, kann dies zu komplexen 
Herausforderungen führen. Im Allgemeinen wird das Fa-
milienheim Teil des Nachlasses und gehört somit allen 
Erben gemeinschaftlich. Dies bedeutet, dass alle Erben 
gemeinsam über die Nutzung und Verwaltung des Fami-
lienheims entscheiden müssen. Die Erbengemeinschaft 
ist grundsätzlich auf Auseinandersetzung gerichtet, das 
heißt, die Erbengemeinschaft wird aufgelöst und die 
Nachlassgegenstände werden entsprechend verteilt. Bei 
einer einvernehmlichen Erbauseinandersetzung ist es 
möglich, bestimmte Nachlassgegenstände auf einen Mit-
erben oder Dritten zu übertragen (gegenständliche Erb-
auseinandersetzung) oder bestimmte Erbteile auf einen 
Miterben oder einen Dritten übergehen zu lassen (Erb-
anteilsübertragung). Leistet ein Erbe im Rahmen der Erb-
auseinandersetzung eine Zahlung an die Miterben, weil er 
wertmäßig mehr erhält, als ihm laut Testament oder ge-
setzlicher Erbfolge zusteht, handelt es sich um ein Veräu-
ßerungsgeschäft. Dies kann Einkommensteuer auslösen. 
Es ist daher darauf zu achten, dass die Erbauseinander-
setzung quotengerecht erfolgt, wenn man das verhindern 
möchte. 

Um sicherzustellen, dass die Steuerbefreiung für das 
Familienheim bestehen bleibt, ist es daher ratsam, nur 
einem Erben das Familienheim im Rahmen der Erbaus-
einandersetzung zeitnah zuzuordnen. Andernfalls müss-
ten für den Erhalt der Steuerbefreiung alle Erben gemein-
schaftlich unverzüglich in das Familienheim einziehen. 
Durch die Erbauseinandersetzung wird die Steuerbefrei-
ung aller Erben auf nur einen Erben, der dann das Fami-
lienheim bekommt, transferiert. 

Was haben wir in Zukunft vom Gesetzgeber und von der 
Rechtsprechung zum Thema Familienheim zu erwarten?
Udwari: Zurzeit ist ein Normenkontrollverfahren beim Bun-
desverfassungsgericht anhängig, welches die bundesein-
heitlichen Freibeträge für Schenkungen und Erbschaften 
zum Inhalt hat. Das Land Bayern sieht diese Freibeträge, die 
den Erben oder den beschenkten Personen persönlich zu-
stehen, als zu gering an und fordert eine verfassungsrecht-
liche Überprüfung. Hintergrund ist, dass die Freibeträge 
seit 2008 nicht erhöht wurden, während im Gegensatz dazu 
insbesondere die Immobilienpreise rasant gestiegen sind. 
Hinzu komme laut Bayern, dass bundeseinheitliche Freibe-
träge aufgrund der unterschiedlichen Wertentwicklung in 
den Bundesländern zu Benachteiligungen von Erben füh-
ren können. Politisch hat das Thema große Wellen geschla-
gen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
wird mit Spannung erwartet. 

Das Interview führt Maximilian Kleyboldt vom Netzwerk der 
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. mit Françoise Dammertz 
und René Udwari.
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